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Der Sturmflutschutz ist für den Landkreis Wesermarsch von lebenswichtiger Bedeutung. Der I. 
und II.  Oldenburgische Deichband  (beide Verbände kreisübergreifend) haben die gesetzliche 
Aufgabe, die im Schutze der Deiche liegenden Grundstücke mit den Gebäuden / Industrieanlagen 
usw. vor Sturmfluten zu schützen.

Der Landkreis Wesermarsch wird im II. Oldenburgischen Deichband von Wapelersiel bis nördl. 
der Hunte (Stadtgrenze Oldenburg) von 55,5 km Seedeichen, 38 km Stromdeichen (Weserdeiche) 
und 18,7 km Flußdeichen (Huntedeiche und Polderdeiche), also insgesamt mit 112,2 km Deiche 
gegen  Sturmfluten  und  Hochwasser  geschützt.  Südlich  der  Hunte  bis  zu  den  Landkreisgrenzen 
schützen im I. Oldenburgischen Deichband insgesamt 38,6 km Deiche (21,5 km Weser-, 10 
km Hunte-, 7,1 km Ochtumdeiche) den Landkreis. In dieser Deichlinie liegen als Küstenschutzbau-
werke bei Elsfleth das Huntesperrwerk und bei Lemwerder das Ochtumsperrwerk.

Dieser gesamte „grüne Ring“ ist  so stark wie das schwächste Glied in einer Kette.  Aus diesem 
Grunde  sind  kontinuierlich  Beaufsichtigungen  und  Überprüfungen  vorzunehmen  sowie  Deich-
erhöhungs-, verstärkungs- und –anpassungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen. Alleine die 
geographische Lage der Wesermarsch macht den Deichschutz von besonderer Bedeutung. Diese 
Lage ist mit einer „Suppenschüssel“ zu vergleichen, d. h. die Mitte ist tiefer als der Außenrand. Im 
Deichbereich sind Höhenlagen um +NN 1 bis 2 m, dann abfallend unter -NN 1 m und tiefer, wobei 
das Gelände zur Geest ansteigt von +NN 2 bis 9 m.

Die untere Deichbehörden hat in Zusammenarbeit  mit dem Niedersächsischen Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft,  und Küsten-  und Naturschutz,  als  technischer  Fachstelle,  die  Träger  der  Dei-
cherhaltung bei der Erfüllung dieser Aufgabe zu unterstützen und die notwendigen Regelungen für 
die Sicherstellung der Deichverteidigung zu treffen.

Um jede mögliche Beeinträchtigung der Deiche und ihrer Schutzfunktion sowie der Möglichkeiten zur 
Deichverteidigung  im  Sturmflutfall  von  vornherein  auszuschließen  sind  alle  Nutzungen  und 
Benutzungen des Deiches, insbesondere die Errichtung von baulichen Anlagen auf dem Deich, im 
seeseitigen Deichvorland und auch in einer bis zu 50 m breiten Schutzzone landseitig des Deiches 
durch das Niedersächsische Deichgesetz (NDG) grundsätzlich verboten. Verstöße gegen diese Ver-
botsbestimmungen können als Ordnungswidrigkeiten durch Bußgelder geahndet werden.

Nur in ganz besonders begründeten Fällen kann durch die zuständige Deichbehörde eine Befreiung 
von den Verbotsbestimmungen erteilt werden. Der Träger der Deicherhaltung ist vorher anzuhören. 
Grundvoraussetzung für jede Befreiung ist, dass die Deichsicherheit gewährleistet bleibt. Alle Zu-
lassungen  von  Ausnahmen können  entschädigungslos  widerrufen  werden,  wenn  es  die  Deichsi-
cherheit erfordert.

Erforderliche Genehmigung aufgrund anderer Vorschriften wie z.B. die Baugenehmigung dürfen erst 
erteilt werden wenn die deichrechtliche Ausnahme zugelassen wurde. 
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Eine Ausnahmegenehmigung ist nach § 14 des Niedersächsischen Deichgesetzes (NDG) 
für jede Benutzung des Deiches außer zum Zweck der Deicherhaltung erforderlich

Der Begriff Benutzung ist sehr umfassend auszulegen. Darunter fallen u.a. folgende Sachverhalte:

• Begehen und Befahren
• Beackern und Beweiden
• Bodenentnahme oder Lagerung von Stoffen
• Errichtung von Gebäuden
• Errichtung sonstiger Anlagen (z.B. Zäune, Schilder, Sitzbänke)

Die Errichtung oder Erweiterung von Gebäuden kann nur in besonderen Fällen öffentlicher oder all-
gemeinwirtschaftlicher Belange mit Zustimmung der oberen Deichbehörde zugelassen werden.
Genehmigungsbehörde ist die untere Deichbehörde des Landkreises Wesermarsch.

Besondere Bauwerke innerhalb der Grenzen des Deiches bedürfen einer Erlaubnis nach § 
15 NDG

Besondere Bauwerke sind …

• bauliche Anlagen die der Ent- oder Bewässerung dienen (z.B. Siele, Schleusen, Schöpfwerke)
• bauliche Anlagen die dem Verkehr dienen (z.B. Deichscharte, Deichrampen, Deichtreppen, 

befestigte Wege auf der Deichkrone)
• Leitungen (Wasser, Gas, Öl, Strom)

Genehmigungsbehörde ist die untere Deichbehörde des Landkreises Wesermarsch.

Anlagen landseitig vom Deich bedürfen einer Ausnahmegenehmigung nach § 16 NDG

Der Geländestreifen entlang der landseitigen Grenze des Deiches ist im Sturmflutfall für die Deich-
verteidigung als Verkehrsfläche für Transport und Baufahrzeuge, als Materialzwischenlager und für 
die Errichtung von Notdeichen von grundsätzlicher Bedeutung. Er ist auch für zukünftige Baumaß-
nahmen zur Deicherhöhung und –verstärkung vorzuhalten. Aus diesen Gründen dürfen Anlagen je-
der Art in einem Abstand von bis zu 50 m vom Deich nicht errichtet werden.
Die untere Deichbehörde kann eine Ausnahmegenehmigung nur erteilen, wenn das Verbot im Ein-
zelfall zu einer vom Gesetzgeber offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde.

Anforderungen an deichrechtliche Anträge

Allgemeines

Über einen deichrechtlichen Antrag auf Ausnahmegenehmigung gemäß § 14 Abs. 2, § 16 Abs. 2 
NDG bzw. Erlaubnis gemäß § 15 NDG kann nur auf der Grundlage baureifer Unterlagen entschieden 
werden. Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen bzw. Informationen und Erläuterungen zu den 
nachfolgend aufgeführten Punkten vorzulegen.

Antrag
Für die Antragsstellung ist das Antragsformular zu verwenden
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Der Antrag soll folgende Angaben enthalten:

• Name und Anschrift des Antragstellers bzw. des Trägers des Vorhabens
(bei juristischen Personen: Sitz des Unternehmens). Ggfls. Name und Anschrift des Eigentü-
mers des Grundstückes

• Erläuterungsbericht
~ über Anlass, Art, Umfang, Zweck und die voraussichtlichen Kosten des geplanten Vor-

habens
~ Begründung der zwingenden Erfordernis zur Durchführung des Vorhabens im deichrechtli-

chen Verbotsbereich.

• Informationen zu den bestehenden Verhältnissen
~ Bezeichnung des Gewässers.
~ Grundstücke, auf denen die Maßnahme geplant ist, mit Katasterangaben, Bezeichnung im 

Grundbuch und Angabe des Eigentümers mit Anschrift.
~ voraussichtlich berührte Grundstücke mit Katasterangaben, Bezeichnung im Grundbuch 

und Angabe des Eigentümers mit Anschrift.
~ Gemeinden, in deren Gebiet das Vorhaben geplant ist oder sich voraussichtlich auswirkt.
~ Angabe des Deich-km und des Trägers der Deichunterhaltung.
~ Geländeverhältnisse.
~ Bestehende Nutzungen (einschließlich bestehender deichrechtlicher Zulassungen)

• Beschreibungen
~ Des geplanten Vorhabens und der geplanten Nutzungen, Benutzungen und Betriebes.
~ betroffene öffentliche Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen mit Angabe der 

Träger dieser Anlagen.
~ Erschließung (auch während der Bauzeit).

• Nachweis der Deichsicherheit
Jede deichfremde Anlage im Deich und jede deichfremde Nutzung und Benutzung des Dei-
ches beeinträchtigt die Deichsicherheit. Mögliche Gefährdungstatbestände sind in jedem Fall 
durch geeignete Maßnahmen auszuschließen. Daher hängt der Umfang des Nachweises der 
Deichsicherheit in jedem Fall von der Art des Vorhabens (z.B. Schilder, Sitzbank, Gebäude, 
Leitungen) ab. Bei allen Vorhaben ist die Gefahr der Erosion, der Vernässung und der 
Wasserzügigkeit innerhalb des Deichbereiches in jedem Fall dauerhaft auszuschließen.

• Kosten der Maßnahme
Für die Berechnung der Gebühren ist eine Schätzung der voraussichtlichen Rohbaukosten 
mitzuteilen.

Hinweise für Anlagen (z.B. deichkreuzende Anlagen, Gebäude) von denen eine beson-
dere Gefährdung der Deichsicherheit ausgehen.

Es sind folgende weitere Angaben erforderlich:
~ Baugrunduntersuchungen mit –gutachten durch einen unabhängigen Gutachter.
~ Standsicherheitsuntersuchungen des Deiches (z.B. DIN 4084) unter Berücksichtigung der 

geplanten Maßnahme einschließlich der Zwischenzustände (z.B. Bauzustände, Baustellen-
einrichtung) und der zu erwartenden Setzungen.

~ Standsicherheitsuntersuchungen der beantragten Maßnahmen unter den Bedingungen 
einer extremen Sturmflut. Hier sind die Deichhöhen als Wasserstandshöhe unter Berück-
sichtigung der dynamischen Wellenbelastung anzusetzen.

~ Nachweis der Auftriebssicherheit.
~ Nachweis der Sohlaufbruch-, Wandeinbruch- und Deckeneinbruchsicherheit.
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~ Nachweis der Erosionssicherheit durch Strömung, Wellenenergie und rückschreitende Ero-
sion (Vermeidung von Strömungsrinnen).

~ Unterschiedliches Setzungsverhalten zwischen Deich und Maßnahme.
~ Nachweis der Grundbruch- bzw. Böschungsbruchsicherheit.
~ Hydrogeologische Untersuchungen (Grundwasser, gespannt; Druckausbreitung, Abhän-

gigkeit zu den Tidewasserständen).
~ Prüfungszeugnisse (Material, Druck usw.).
~ Bauwerksprüfungen (zeitliche Folge und Umfang).
~ Maßnahmen zur Vermeidung von Hohlraumbildung im Deichbereich.
~ Maßnahmen zur Vermeidung von Unter- und Umläufigkeit.
~ Maßnahmen zur Vermeidung von Schleichwasserbildung
~ Darstellung, wie die Zugänglichkeit des Deiches zur Deichverteidigung gewährleistet und 

nicht behindert wird.
~ Darstellung, dass eine Behinderung von Deichbaumaßnahmen ausgeschlossen werden 

kann.
~ Verpflichtung des Maßnahmenträgers, dass er sein Vorhaben in regelmäßigen Zeitab-

ständen überwacht und den Träger der Deicherhaltung und die untere Deichbehörde vor 
den Frühjahr- und Herbstdeichschauen rechtzeitig über die Prüfergebnisse unter Vorlage 
der Prüfzeugnisse schriftlich unterrichtet.

• Vereinbarungen
mit Eigentümern oder sonstigen Berechtigten sind durch Verträge und schriftliche Einver-
ständniserklärungen zu belegen.

• Karten und Pläne
~ Übersichtskarte, in der Regel im Maßstab 1 : 25.000 (Messtischblatt),

mit Darstellung des Vorhabenstandortes.
~ Lageplan, Maßstab 1 : 100

aus dem der Ist-Zustand und das geplante Vorhaben, Bezeichnung der Gemarkung, Flur 
und Flurstücke ersichtlich sind.

~ Flurkartenauszug, Maßstab 1 : 500
mit Darstellung der Grundstücke, auf denen die Maßnahme geplant ist und berührter 
Grundstücke, mit Katasterbezeichnung, Bezeichnung im Grundbuch und Angabe des 
Eigentümers mit Anschrift. Dies gilt auch für Grundstücke, die zur Überwegung usw. 
genutzt werden.

~ Baustelleneinrichtungsplan
Die Baustelleneinrichtung ist darzustellen.

~ Bauzeitenplan
In dem Bauzeitenplan ist der Zeitplan der gesamten Maßnahme darzustellen. Hierbei ist 
die Sperrzeit vom 01.09. bis zum 15.04. (Schlechtwetter und Sturmflut gefährdeter Zeit-
raum) eines jeden Jahres zu berücksichtigen.

~ Grundrisse
Alle geplanten Maßnahmen sind im Grundriss darzustellen.

~ Längs- und Querschnitte
Die Längs- und Querschnitte müssen in die örtliche Situation eingebunden sein. 
Regelzeichnungen ohne örtlichen Bezug reichen nicht aus.

~ Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsplan, Maßstab 1 : 100
-Grundriss
-Längs- und Querschnitt
-Darstellung der Verkehrsanlagen und der Ver- und Entsorgungsanlagen mit Angabe der 
ausgebildeten Druckstufen und der Klassifizierung, an die das Vorhaben angeschlossen 
werden soll.
-Darstellung der Grundstücksanbindung und Trassen aller befestigter Flächen, Leitungen 
und sonstiger Entsorgungseinrichtungen auf dem Grundstück.
-Darstellung des gesamten Aufbaus und des zur Anwendung kommenden Materials ein-
schließlich des Bodenmaterials, welches bei der Ausführung zur Verwendung kommen 
soll. Sicherungsmaßnahmen zur Erhaltung der Deichsicherheit im Bereich des Vorhabens.
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• Detailpläne
Detailpläne sind dann aufzustellen, wenn es erforderlich ist, Einzelheiten und deren 
Wirkungsweisen darzustellen, soweit diese nicht in den Grundrissen, den Längs- und 
Querschnitten ausreichend dargestellt werden können. z.B.:
~ Erosionen
~ Unter- und Umläufigkeit
~ Unterbindung von Schleich- und Sickerwasser
~ Unterschiedliches Setzungsverhalten
~ Wassereinstau
~ Deichvernässung
~ Höhlenbildung
~ Ausschluss von Durchströmungen der Ver- und Entsorgungsleitungen (doppelte Si-

cherheit)
~ Ausschluss von Heberwirkung der Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Pläne sind mit einer Zeichenerklärung zu versehen. Sämtliche Höhenangaben sind auf 
Normalnull (NN) zu beziehen.

Alle Anlagen des Antrages sind von ihren Verfassern, der Antrag selbst und der Erläute-
rungsbericht zusätzlich auch vom Antragsteller mit Angabe des Datums zu unterzeichnen.
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